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§ 7 DZ-V Zeitausgleich

DZ-V - Dienstzeit-Verordnung fur Zivildienstleistende

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Uberstunden (8 6) sind im Verhéltnis 1 :1 insoweit auszugleichen, als die gemaR§ 4 Abs. 1 und 2 zulissigen
Obergrenzen jeweils um mehr als zehn Stunden Uberschritten werden.

2. (2)Der nach Abs. 1 vorgesehene Zeitausgleich soll innerhalb von acht Wochen gewahrt werden. Ist dies im
Interesse der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht méglich, so sind die Uberstunden im darauffolgenden
Monat, spatestens jedoch bis zu dem aus dem Zuweisungsbescheid ersichtlichen Dienstende auszugleichen.

In Kraft seit 01.02.1989 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/dz-v/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/dz-v/paragraf/4
file:///

	§ 7 DZ-V Zeitausgleich
	DZ-V - Dienstzeit-Verordnung für Zivildienstleistende


